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Abstract

Geschlechtsspezifische Formulierungen in Stellenangeboten
(Gender-specific language in job advertisements)

This article presents the results of a comprehensive empirical evaluation of 11,369 job
advertisements in eleven German newspapers and periodicals. The authors' goal was to find
examples of open and implicit gender discrimination. Where they could not detect any such
examples, they analysed the way in which the advertisements addressed men and women
alike. Given the grammar of the German language, it can be difficult to achieve non-
discriminatory language, but there are a number of solutions to this problem. This paper
shows how they are applied to job advertisements.

1 Einleitung

Über Chancengleichheit und Diskriminierung von Frauen bei der Suche nach einer
Arbeitsstelle ist auf den unterschiedlichsten Ebenen schon viel gesagt und geschrieben
worden. Die Themen reichen von den Anfängen der Frauenbewegung über die Arbeit von
Frauen im Allgemeinen, ihre Arbeitssituation, ihre Identität und ihre Identifizierung mit der
Arbeit, Familienpolitik und Arbeitslosigkeit, Berufschancen und Berufswahl bis hin zu
weiblicher und männlicher Wissenschaft oder der Frage nach der Zukunft von Frauenarbeit.
Obzwar die Themen zu Chancengleichheit und Berufsleben vielfältig sind und auch die
gesetzliche Regelung zur Ausschreibung von Stellenanzeigen klar gegeben ist, scheinen
empirische Arbeiten zur Gestaltung von Stellenanzeigen bisher jedoch ein Desiderat in der
Forschung darzustellen. Unter den wenigen vorliegenden Beiträgen in diesem Themengebiet
sei der Aufsatz von Oldenburg (1998) genannt, in dem der Frage nach einem Sprachwandel
infolge von Gesetzesänderungen und gesellschaftlichem Wandel nachgegangen wird. Einen
ähnlichen Ansatz findet man bei Bernroitner (1998), die eine dänische Zeitung in ihre Studien
mit einbezieht und die Formen der geschlechtsneutralen Ansprache in Deutschland und
Dänemark vergleicht. Aber über erste Ansätze hinaus ist gerade in diesem Bereich unseres
Alltagslebens in der Linguistik wenig geforscht worden, so dass auch auf keine weitere
Literatur zurückgegriffen werden konnte. Die vorliegende Arbeit soll einen kleinen Beitrag
zur Schließung dieser Lücke leisten.

Im Folgenden werden die konkreten sprachlichen Gegebenheiten in Stellenanzeigen
analysiert. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Zeitungen daraufhin untersucht,
ob schon bei der Anrede der Bewerberinnen und Bewerber Diskriminierungen vorkommen
oder, wenn dies nicht der Fall ist, wie die Auftraggebenden das Problem lösen, beide
Geschlechter zu berücksichtigen. Ziel ist es, festzustellen, ob in den Stellenanzeigen dabei
bestimmte Tendenzen sichtbar werden, ob es Unterschiede zwischen regionalen,
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überregionalen und fachspezifischen Zeitungen gibt, und wenn ja, welcher Art diese
Unterschiede sind. Dabei wird zunächst die Vorgehensweise bei der Erfassung – die
Kategorien mit Beispielen – erläutert, bevor im nächsten Schritt die analysierten Zeitungen
mit ihren Ergebnissen vorgestellt werden, wobei einige Problemfälle besonders
hervorgehoben werden sollen. Das Medium Internet wurde dabei zwar mit berücksichtigt,
aufgrund dessen Schnelllebigkeit und des nicht immer leicht zu fassenden Charakters, vor
allem aber wegen der enormen Fülle von Angeboten, die eine eigenständige Untersuchung
notwendig machen, wurden Stellenanzeigen im Internet im Rahmen dieser Arbeit nur am
Rande berücksichtigt. Auch auf Feinuntersuchungen wie beispielsweise die Frage nach
berufsspezifischen Anzeigeneigenschaften –!so könnte man etwa der Hypothese nachgehen,
dass es bei Handwerksberufen eher sprachliche Diskriminierungen gibt als etwa bei
akademischen Berufen –! wurde aus Zeit- und Raumgründen zunächst verzichtet. Hier lassen
sich daher zu dieser Frage lediglich Eindrücke wiedergeben, die bei der Recherche zu der
vorliegenden Arbeit gewonnen wurden, aber keine empirisch untermauerten Ergebnisse.

2 Der Gesetzestext

Paragraph 611a des BGB der Bundesrepublik Deutschland bezieht sich auf das
"Geschlechtsbezogene Benachteiligungsverbot". Demnach darf der Arbeitgeber in der Regel
keine geschlechtsbezogene Bevorzugung oder Benachteiligung bei der Begründung des
Arbeitsverhältnisses, seiner Vereinbarung, dem beruflichen Aufstieg oder einer Kündigung
vornehmen. Eine unterschiedliche Behandlung ist nur dann zulässig, wenn ein bestimmtes
Geschlecht eine unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist (§ 611a Abs.
1, Satz 2). Als Beispiel werden im BGB genannt: Arzthelferin, Miederwarenverkäuferin, die
Frauenreferentin einer politischen Partei, ein Mann für die Chorsängerstelle eines Tenors oder
Bassisten (fragwürdig ist allerdings, ob wirklich alle diese Berufsbeispiele an ein Geschlecht
gebunden sind; siehe zu dieser Problematik auch die Kategorie  "Nur Männer" weiter unten
unter 4.1). Verstößt der Arbeitgeber gegen dieses gesetzlich geregelte Benachteiligungs-
verbot, so können hierdurch benachteiligte Bewerberinnen oder Bewerber eine angemessene
finanzielle Entschädigung verlangen; ein Anspruch auf den Arbeitsplatz entsteht dadurch
jedoch nicht.

Diese Regelung geht davon aus, dass Frauen gegenüber Männern bisher wegen ihres
Geschlechts benachteiligt wurden. Ziel der Gesetzgebung ist es daher, ein
diskriminierungsfreies Stellenbesetzungsverfahren zu gewährleisten. Das
Gleichbehandlungsgebot sieht weiterhin sogar vor, dass auch bei gleicher Qualifikation einem
Arbeitnehmer nicht wegen seines Geschlechts der Vorrang eingeräumt werden darf. In Bezug
auf Stellenanzeigen wird jedoch lediglich empfohlen, "angesichts der Unsicherheit [...] im
Zweifelsfall geschlechtsneutral auszuschreiben" (§ 611a BGB).

Paragraph 611 b des BGB bezieht sich auf die Arbeitsplatzausschreibung. Hier heißt es: "Der
Arbeitgeber darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb des Betriebs nur für
Männer oder nur für Frauen ausschreiben, es sei denn, dass ein Fall des § 611 a Abs. 1 Satz 2
vorliegt." Das Gesetz bezieht sich ausschließlich auf Arbeitsverhältnisse, die der Arbeitgeber
zu begründen beabsichtigt. Die Ausschreibung soll öffentlich und nicht nur an einen
bestimmten Personenkreis gerichtet sein, womit insbesondere die Bekanntmachung in
Zeitungen und Anzeigenblättern gemeint ist. Hierbei ist es gleichgültig, ob die Ausschreibung
durch den Arbeitgeber selbst erfolgt ist oder nur von ihm in Auftrag gegeben wurde.
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Paragraph 611 b ist als Schutzvorschrift zu verstehen. Ein individueller Schaden ist  jedoch
"kaum vorstellbar", weil auch bei einem Verstoß gegen die Vorschrift dennoch eine Person
des anderen Geschlechts eine Bewerbung einreichen kann. Allerdings ist die Nichtbeachtung
von § 612 b ein Beweisindiz für die Nichtbeachtung des § 611!a (§ 611 b BGB ).

Mit dem 03.07.1998 ist ein Gesetz zur Änderung des BGB und des Arbeitsgerichtsgesetzes in
Kraft getreten, welches das Verfahren zur Besetzung von Arbeitsstellen neu regelt und dem
EU-Recht angepaßt wurde. Mit den Änderungen hat die deutsche Gesetzgebung auf ein Urteil
des Europäischen Gerichtshofes vom 22.04.1997 reagiert, die europäischen
Gleichbehandlungsrichtlinien europarechts-konform umzusetzen. In seiner Entscheidung
bemängelte der Europäische Gerichtshof nicht zum ersten Mal die Verstöße gegen das
Diskriminierungsverbot wegen des Geschlechts bei der Begründung eines
Arbeitsverhältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg in Deutschland. Dabei wurden die
folgenden Punkte benannt:

•  die fehlende Notwendigkeit einer entsprechenden Regelung
•  Kritik an den zu weit gefassten Eingriffsmöglichkeiten der Arbeitgeber beim Abschluss

von Arbeitsverträgen
•  Postulation eines Grundrechts der Arbeitgeber auf Diskriminierung beim Abschluß von

Arbeitsverträgen.

Vor Inkrafttreten des Änderungsgesetzes sah die alte Fassung des § 611 a II BGB lediglich
den Ersatz des sog. Vertrauensschadens1  vor, was dazu führte, dass regelmäßig auch nur die
angefallenen Bewerbungskosten als Schaden geltend gemacht werden konnten. Diese
Regelung brachte dem Gesetzestext daher auch den Namen "der Portoparagraph" ein (cf.
Freis 1998).

3 Erfassungmodus der Stellenanzeigen

Bei der Erfassung der Stellenanzeigen wurden sowohl überregionale und regionale Zeitungen
als auch Fachzeitschriften berücksichtigt. Zu den bearbeiteten überregionalen Zeitungen
zählen:

•  Frankfurter Rundschau
•  Süddeutsche Zeitung
•  Die Zeit
•  Hamburger Abendblatt

Im Bereich der regionalen Zeitungen wurden untersucht:

•  die Neue Osnabrücker Zeitung
•  der Westfälische Anzeiger
•  die Cellesche Zeitung
•  die ON am Mittwoch
•  das Osnabrücker Sonntagsblatt
                                                  
1 Der Vertrauensschaden umfasst alle Nachteile, die der Betreffende durch sein Vertrauen auf den Bestand des
Rechtsgeschäfts erlitten hat. Er betrifft jedoch nicht den entgangenen Gewinn, in diesem Fall also das nicht
begründete Arbeitverhältnis.
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Als Beispiele für Fachzeitschriften wurden

•  Die Bankinformation
•  DAZ (Deutsche Apotheker Zeitung)

berücksichtigt.

Insgesamt wurden 11369 Stellenanzeigen des Frühjahres 2000 analysiert.

Im ersten Schritt wurde dabei nach drei übergeordneten Kriterien (Frauen, Männer, Neutral)
unterschieden. Die neutralen Anzeigen weisen allerdings große Differenzierungen auf, so dass
in der Folge eine Feindifferenzierung in verschiedene Kategorien von "Neutralen Anzeigen"
vorgenommen werden musste. Diese Feindifferenzierung erfasst spezifische Mittel, die zur
Neutralisierung eingesetzt wurden, so z.!B. die Verwendung von Schrägstrichen und
Klammern oder das Ausschreiben sowohl der männlichen als auch der weiblichen
Berufsbezeichnung (siehe hierzu Tabelle 1). Als problematisch erwies sich dabei, dass beim
Auswerten der Anzeigen immer wieder neue Kategorien aufgestellt werden mussten.
Außerdem gab es oft Problem- und Grenzfälle, die schwer bzw. gar nicht einzuordnen waren.
Ein statistisches Problem stellt ferner auch die unterschiedliche Anzahl der Anzeigen dar, da
für die regionalen und fachspezifischen Zeitungen weniger Anzeigen untersucht wurden als
bei den überregionalen.

Die unterschiedlichen Kategorien, denen man in den Stellenanzeigen begegnet, sollen im
Folgenden anhand von ausgesuchten Inseratsbeispielen einzeln vorgestellt werden.

Die Tendenzen der Häufigkeit der verwendeten Kategorien werden im Folgenden sowie auch
in der Gesamtbewertung angesprochen.

4 Die Kategorien im Einzelnen

Um die Stellenangebote einordnen zu können, wurde zunächst eine Tabelle mit verschiedenen
Kategorien aufgestellt. Diese Tabelle und die Kategorien sollen hier zunächst mit einigen
erläuternden Beispielen vorgestellt werden  (Tabelle 1).
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Nur Männer Nur Frauen Schrägstrich -/in Klammer -(in) Großes I -In (m/w) in Klammern -mann/-frau
Archilexem F Archilexem M

___________
neutral

NeutralUneinheitlich Besonderheiten,
grammatika-
lische Fehler

Beide Formen
ausgeschrieben
(Meister/
Meisterin)

Fremdsprachige Anzeige

Englisch           | Französisch

Personal,
Leute,
Kraft,
Profi,
Hilfe usw.

Angestellte

Männliches
Archilexem in
der Berufs-
bezeichnung,
vorher jedoch
neutrale
Benennung

neutral geschlec
htsspezif
isch

unklar
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4.1.6 (m/w) in Klammern

In der Kategorie "(m/w)" werden alle Stellenanzeigen gesammelt, die zunächst nur eine
männliche oder weibliche Person ansprechen oder aber eine neutrale Ansprechform wählen
und dann durch Hinzufügen der in Klammern gesetzten Kürzeln m - männlich und w -
weiblich darauf verweisen, dass dennoch Personen beiderlei Geschlechts angesprochen
werden sollen.

In dem Beispiel ist zunächst die neutrale Berufsbezeichnung Kaufleute aufgeführt, die sowohl
männliche wie auch weibliche Personen anspricht. In einem anderen Stellenangebot wird eine
Fremdsprachenkorrespondentin (w/m) gesucht, die Frauen werden hier also zunächst
besonders angesprochen.
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Aussagekräftig ist hier auch ein Beispiel für einen "neutralen" strukturellen Aufbau einer
Stellenanzeige:

Durch die tabellarische Anordnung des Bewerbungsprofils werden geschlechtsspezifische
Formulierungen vermieden.

4.1.13 Angestellte

Die Unterkategorie Angestellte nimmt eine Sonderstellung ein, denn das Genus dieses
substantivierten Adjektivs wird erst durch den Artikel bestimmt. Dass das Wort trotz
Substantivierung nach wie vor der Adjektivdeklination folgt, zeigt sich auch am
Endungswechsel in Abhängigkeit vom Artikel beim Maskulinum (ein Neutrum, bei dem
dasselbe Phänomen auftreten würde, wird hier aus naheliegenden Gründen nicht gebildet): cf.
der Angestellte vs. ein Angestellter. Entsprechend kann das Wort im Plural kein Genus
ausdrücken. Taucht das Substantiv Angestellte nun in einer Stellenanzeige auf, muss man also
genau darauf achten, ob es mit oder ohne Artikel, im Singular oder Plural gebraucht wird,
oder ob sich aus dem vorausgehenden bzw. nachfolgenden Text Schlüsse auf das Geschlecht
der anzustellenden Personen ziehen lassen. Deshalb wurde die Kategorie Angestellte
nochmals unterteilt in "neutral", "geschlechtspezifisch" und "unklar". Unter "neutral" wurden
dabei nur diejenigen Anzeigen eingeordnet, die explizit beide Geschlechter ansprechen;
"unklar" umfasst diejenigen Anzeigen, die zwar neutral sind, dies jedoch nicht explizit
deutlich machen.

Die neutrale Form wird durch das Beispiel Steuerfachangestellte/n repräsentiert, denn dort
wird darauf geachtet, in der gesamten Anzeige beide Geschlechter anzusprechen.
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Eindeutig nur das weibliche Geschlecht wird in der Anzeige PA-Fachangestellten
angesprochen. In den letzten beiden Beispielen ist infolge der Adjektivdeklination aus den
oben dargelegten Gründen unklar, wer angesprochen wird.
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4.1.14 Männliches Archilexem in der Berufsbezeichnung, vorher jedoch neutrale
Benennung

Manche Inserenten gehen nach dem Prinzip vor, zunächst deutlich beide Geschlechter
anzusprechen, dann aber in der eigentlichen Berufsbezeichnung sowie im darauffolgenden
Text nur noch die männliche Variante der Berufsbezeichnung zu verwenden.

Genau dieses Verfahren wurde von Hans-Heinrich Lieb und Helmut Richter (1990) in ihrem
Aufsatz "Zum Gebrauch von Personalbezeichnungen in juristischen Texten" als
grundsätzliche Lösung des Problems vorgeschlagen. Sie schlugen vor, in Texten vorab beide
Geschlechter anzusprechen, um so sicherzustellen, dass Frauen sich mit gemeint fühlen
können, dann aber aus Gründen der Ökonomie mit dem maskulinen Archilexem fortzufahren.

In folgendem Beispiel wird im ersten Teil der Anzeige deutlich gesagt, dass "eine jüngere
Dame" oder "ein jüngerer Herr" gesucht wird. Im Fettgedruckten wird dann allerdings nur
noch vom (männlichen) Ingenieur  und Betriebsassistenten gesprochen. Auch im folgenden
Text wird die gesuchte Person mit dem Personalpronomen er bezeichnet:
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4.1.15 Abschließende Bemerkung zu den Kategorien

Für die Autorinnnen dieser Studie stellt sich die Form, bei der beide Genera ausgeschrieben
werden, zugleich als die Form dar, die beide Geschlechter gleichberechtigt behandelt und die
somit auch benutzt werden sollte. Bei dieser Art der Formulierung wird kein Geschlecht auf
ein Kürzel reduziert.

Insgesamt kann man/frau ein recht großes Bemühen erkennen, immer beide Geschlechter
einzubeziehen, wenn mitunter auch sehr interessante grammatikalische Formen dabei
herauskommen (siehe hierzu auch im Folgenden).
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5 Ergebnisse der empirischen Untersuchung

5.1 Überregionale Zeitungen

5.1.1 Frankfurter Rundschau

Die Frankfurter Rundschau ist eine überregional, täglich erscheinende Zeitung mit Sitz in
Frankfurt. Auffallend ist hier der hohe Anzeigenanteil, der nur an Männer gerichtet ist: es sind
20,14% im Gegensatz zu nur 13,55% Anzeigen, die explizit an Frauen gerichtet sind. Eine
nähere Betrachtung der Anzeigen lässt erkennen, dass viele Inserierende dieser beiden
Kategorien Bewerber aus Vertretern typischer Männer- bzw. Frauenberufe suchen.

Bemerkenswert ist ein Inserat, das die Frankfurter Rundschau betrifft:

Die Frage nach einer diskriminierenden Tendenz im Bereich der Stellenanzeigen bei dieser
Zeitung zwingt sich hier, auch im Kontext der Gesamtauswertung der einzelnen Kategorien
und des Eigeninserats, geradezu auf. Hinzu kommt, dass bei den explizit männlichen
Stellenanzeigen häufig Arbeitsplätze in gehobenen Positionen zu besetzen sind (Ingenieure,
Techniker), während bei den explizit für Frauen ausgeschriebenen Stellen Zimmermädchen,
Schreibkräfte oder "Frühstücksfrauen" (sic!), Kellnerinnen und Serviererinnen,
Verkäuferinnen, Spülerinnen, aber auch weibliche Bedienungen für Clubs und Bars sowie
Küchenhilfen gesucht werden. Der hohe Anteil von Anzeigen für ungelernte Arbeitskräfte ist
dabei deutlich erkennbar.


